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Prüfvermerk: 

Allgemeine Vorprüfung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 

 

Projekt:  Sanierungsmaßnahmen Ölfernleitung km 0+000 bis 0+200 und  

 km 24+100  

Firma:  Storag Etzel Service GmbH 

Standort der Leitungsabschnitte: 

 

- km 0+000 bis 0+200: Landkreis Wittmund, Gemeinde Friede-

burg, Ortschaft Etzel 

 
- km 24+100: Stadt Wilhelmshaven 

 
Kriterien für die Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. 
Anlage 3: 
 
Merkmale des Vorhabens: 

Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu be-
urteilen: 
 
1. Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der Ab-

rissarbeiten: 
 
 Standort Etzel: 
 
 Bei der Sanierungsmaßnahme soll die Altleitung gereinigt und mit Beton verfüllt 

werden. Für die Verfüllung werden sechs Baugruben mit Tiefen von 2,80 m bzw. 
4,50 Tiefe geplant.  

 
Der neue Leitungsabschnitt von ca. 40 m soll oberirdisch über der Altleitung verlegt 
werden. Dafür werden Streifenfundamente mit 15 Baugruben (Tiefe von 0,90 m) 
erstellt.  
 
Die Sanierungsmaßnahmen finden auf dem Betriebsgelände der Etzel- Kavernen-
betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Storag Etzel GmbH (STE) statt. 
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Standort Wilhelmshaven: 
 
Der auszutauschende Leitungsabschnitt (ca. 170 m) befindet sich direkt hinter der 
Molchschleuse auf dem Gelände der Nord-West-Ölleitung (NWO) und verläuft in 
nördliche Richtung unter dem Heppenser Grodenschlot hindurch. In dem Bereich 
in dem die Leitung verlegt wird, muss eine Baugrube von 4,25 m, evtl. 5 m, Tiefe 
hergestellt werden.  
 

 Seitlich der Baugrube wird auf einer Länge von ca. 3 bis 5 m der Heppenser Gro-
denschlot verfüllt. Zur Aufrechterhaltung der Vorflut wird ein Rohr durch die Auffül-
lung und die Baugrube geführt. Die Länge der Verrohrung beträgt etwa 20 m. 

 
2. Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und 

Tätigkeiten: 
 
 Standort Etzel: 
 
 Das Feldleitungssystem der STE wird derzeit im Bereich des sog. Südfeldes er-

neuert. Der Abstand zwischen den Vorhaben beträgt ca. 700 m. Aufgrund der lo-
kalen beschränkten Auswirkungen der beiden Vorhaben wird von keiner kumulie-
renden Wirkung ausgegangen. 

 
 Standort Wilhelmshaven: 
 
Im Untersuchungsraum des Vorhabens wird von dem Steinkohlekraftwerk der En-
gie Deutschland AG auf dem Rüstersieler Groden eine Kraftwerksanbindungslei-
tung zum Umspannwerk Fedderwarden verlegt. Aufgrund des räumlichen Abstan-
des sind keine kumulierenden Wirkungen anzunehmen.  
 

 Die HES Wilhelmshaven GmbH plant mit der STE zusammen die Errichtung einer 
Ölanbindungsleitung vom HES Tanklager zur Ölfernleitung der STE. Aufgrund der 
geringfügigen zeitlichen Überschneidung und dem räumlichen Abstandes sind 
keine kumulierenden Wirkungen zu erwarten. 

 
3. Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 

Pflanzen und biologischer Vielfalt: 
 
 Standort Etzel: 
 
 Im Zuge der Sanierungsmaßnahme kommt es zu einer Grundwasserhaltung von 

108.563 m³. Die Grundwasseroberfläche liegt zwischen 1 m und 5 m unter der Ge-
ländeoberkante. Das geförderte Wasser wird über Sammelleitungen in den Kalb-
schloot geleitet.  

 
 Standort Wilhelmshaven: 
 

Es werden während der Bauphase für den Rückbau der Bestandsleitung und die 
Neuverlegung der Leitung Baugruben errichtet. Zusätzlich werden Flächen für 
Fahrwege und Lagerflächen benötigt. 
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 Der Wasserstand des Grundwassers liegt in diesem Bereich zwischen 0 m und 1 
m unter der Geländekante. Bei den Wasserhaltungsmaßnahmen von ca. 17.712 
m³ soll das Grundwasser mithilfe einer Spüllanze entnommen werden und über 
eine Sammelleitung abgeführt werden. Das geförderte Grundwasser wird in die 
Maade eingeleitet. 

 
 Durch die Querung des Heppenser Grodenschloots kann es durch die Baggerar-

beiten zu temporären Aufwirbelungen von Sedimenten kommen, dies kann zu Trü-
bungen des Gewässers flussabwärts führen. 

 
In der Bauphase kommt es zu temporären Verlusten der Biotopstrukturen im Be-
reich der vom Vorhaben in Anspruch genommenen Flächen. 
 
Die Biotopstrukturen setzen sich aus Intensivgrünland sowie feuchten Uferstau-
denfluren und Gehölzbeständen zusammen. Die Gehölzbestände müssen für die 
Baumaßnahme gerodet werden. Für die Rodung einiger Gehölze in diesem Be-
reich ist eine Befreiung von der Baumschutzsatzung bei der Stadt Wilhelmshaven 
notwendig, diese Befreiung ist bei der zuständigen Behörde (Stadt Wilhelmshaven) 
zu beantragen. Außerdem ist für die Gehölzbeseitigung die gesetzlich vorgeschrie-
bene Zeitenregelung gemäß § 39 Abs. 5 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) zu beachten.  
 

4. Erzeugung von Abfällen im Sinne § 3 Abs. 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG): 

 
Die während der Bauphase anfallenden Abfälle werden nach den Bestimmungen 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ordnungsgemäß getrennt und beseitigt. 
 
Die Altleitungen werden vor dem Rückbau gereinigt. Zum Schutz von Wasser und 
Boden werden die jeweiligen Arbeitsbereiche mit Planen ausgelegt. 
 
Die rückgebauten Anlagen werden einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. 
 
Während der Betriebsphase fallen keine Abfälle an. 
 

5. Umweltverschmutzung und Belästigungen: 
 

Eine Umweltverschmutzung ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Durch Emis-
sionen von Fahrzeugen sowie Leckagen während der Baumaßnahmen kann es zu 
Schadstoffbelastungen im Boden und Wasser kommen. Durch Einhaltung von den 
geltenden Normen und Richtlinien sind diese aber als nicht erheblich einzustufen.  
 
Temporär kommt es zu akustischen und optischen Auswirkungen durch die Sanie-
rung der Ölfernleitung. Zusätzlich ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
durch den Baustellenverkehr zu rechnen. 
 

6. Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Be-
deutung sind, einschließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, insbe-
sondere mit Blick auf:  
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6.1 Verwendete Stoffe und Technologien: 
 

Das Rohöl wird nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) in die Wassergefährdungsklasse 3 (WGK 3 = stark 
wassergefährdend) eingeteilt.  
 

6.2 Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im Sinne des § 2 Nr. 7 der Störfall-Verord-
nung, insbesondere aufgrund seiner Verwirklichung innerhalb des angemessenen 
Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Abs. 5a des BIm-
SchG: 

 
 Das Vorhaben fällt nicht unter die Störfall-Verordnung im Sinne des § 2 Nr. 7 12. 

BImSchV. 
 
7. Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verunreinigung von Wasser 

und Luft: 
 

Bei Einhaltung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften ist bei dem Vorhaben 
von keinem besonderen Risiko für die menschliche Gesundheit auszugehen. 

 
 
Standort des Vorhabens 
Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise 
beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkrite-
rien unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem ge-
meinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 
 
Nutzungskriterien 

Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, 
für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und 
öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien). 
 
Standort Etzel: 
 
Die umliegenden Flächen der Betriebsanlagen werden landwirtschaftlich genutzt. 
 
Am Standort des Vorhabens sind Ver- und Entsorgungsleitungen des Kavernenspeichers, 
die zum Feldleitungssystem verlaufen, vorhanden. 
 
Standort Wilhelmshaven: 
 
Der Standort des Vorhabens liegt im Heppenser Groden und gehört zur naturräumlichen 
Region „Watten und Marschen“. 
 
In der Nähe des Vorhabens befinden sich die Deichanlagen entlang der Maade. Angren-
zend liegen Gewerbe- und Industriegebiete (NWO-Gelände, Marinestützpunkt, Maade-
siel). 
 
Die Maade dient dem Wassertourismus, es befinden sich z. B. in Rüstersiel Anlegestellen 
und ein Sportboothafen. Außerdem ist die Maade ein Vereinsgewässer des Sportfische-
reivereins Wilhelmshaven e.V. 
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Es liegen zur Ver- und Entsorgung weitere Leitungen im Untersuchungsraum, die zum 
Fernleitungsbündel der Storag Etzel GmbH und der Nord-West Kavernengesellschaft 
mbH gehören. 

Qualitätskriterien 
Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressour-
cen, insbesondere Fläche, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt, des Gebiets und seines Untergrunds (Qualitätskriterien). 
 
Standort Etzel: 
 
An den Straßen entlang des Standortes befinden sich Gräben für die Entwässerung der 
Flächen in Richtung Bitze bzw. Friedeburger Tief. Teilweise weisen die Gräben einen ge-
wässerbegleitenden Saum aus Röhrichten und feuchten Ruderalfluren auf. 
 
Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 35 Brutvogelarten festgestellt. Die Biotopstruk-
turen setzen sich aus Intensivgrünland, Gehölzbeständen, Gräben und Ruderalfluren zu-
sammen.  
 
Standort Wilhelmshaven: 
 
Die Biotopstruktur besteht am Standort des Vorhabens aus Intensivgrünflächen, feuch-
ten Uferstaudenfluren und Gehölzbeständen. Diese Biotopstrukturen sind durch ihre in-
nerstädtische Lage durch menschliche Einflüsse geprägt.  
 
Das Landschaftsbild wird am Nordufer der Maade und entlang des Heppenser Gro-
denschloots von Gehölzen geprägt. 
 
Die Maade erfüllt mit ihren Flussufern einen gewissen Erholungszweck. Es verlaufen Rad- 
und Fußwege entlang der Maade.  
 
Außerdem stellt die Maade ein Jagdhabitat für die Teichfledermäuse dar. Die Gewässer-
abschnitte nutzen die Fledermäuse als Flugkorridor.  
 
Schutzkriterien 

Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und 
von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien). 

Anhang 3, 2.3 Schutzkriterien 
 

Natura 2 000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des BNatSchG: 

- Nicht betroffen. 

Naturschutzgebiete nach § 23 des 
BNatSchG, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.3.1 erfasst: 

- Nicht betroffen.  

Nationalparke und Nationale Naturmo-
numente nach § 24 des BNatSchG, so-
weit nicht bereits von Nummer 2.3.1 er-
fasst 

- Nicht betroffen. 
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Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 
des BNatSchG 

- Nicht betroffen. 

Naturdenkmäler nach § 28 des 
BNatSchG 

- Nicht betroffen. 

Geschützte Landschaftsbestandteile, 
einschließlich Alleen, nach § 29 des 
BNatSchG 

- Nicht betroffen. 

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 
30 des BNatSchG 

- Nicht betroffen. 

Wasserschutzgebiete nach § 51 des 
WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 
53 Absatz 4 des WHG, Risikogebiete 
nach § 73 Absatz 1 des WHG sowie 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 
des WHG 

- Standort Etzel: WSG „Klein Hors-
ten“ in ca. 700 m Entfernung. 
Nicht betroffen. 

Gebiete, in denen die in Vorschriften der 
Europäischen Union festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschrit-
ten sind 

- Nicht betroffen. 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zentrale Orte im Sinne 
des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des ROG 

- Nicht betroffen. 

In amtliche Listen oder Karten verzeich-
nete Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denk-
malschutzbehörde als archäologisch be-
deutende Landschaften eingestuft wor-
den sind 

- Nicht bekannt. 

 
 
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen: 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind an-
hand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist ins-
besondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen: 
 
1. Art und Auswirkungen, insbesondere, welches geographische Gebiet betroffen ist 

und wie viele Personen von den Auswirkungen voraussichtlich betroffen sind: 
 

Standort Etzel: 
 
- Art:  
 Es kann während der Bauphase zu erhöhten Lärm-, Abgas-, Staubemissionen 

kommen. Zusätzlich kommt es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen durch 
den Baustellenverkehr. 
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- Gebiet: 
 Das Gebiet ist Industriell geprägt, es befindet sich auf dem Betriebsgelände 

der Etzel- Kavernenbetriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Storag Etzel 
GmbH. 

 
- Personen: 
 Nordwestlich des Vorhabens befindet sich der Ortsteil Moorstrich. 
 
Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 

 
Standort Wilhelmshaven: 
 

- Art:  
 In der Bauphase kann es zu Störungen durch Lärm, Abgase, Stäube und Er-

schütterungen kommen. Zusätzlich ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkom-
men durch den Baustellenverkehr zu rechnen. 

 Außerdem kommt es zu Rodungsmaßnahmen zum Erstellen der Baustellen-
einrichtungsflächen sowie den Zuwegungen. 

 
- Gebiet: 
 Das Gebiet ist durch anthropogene Aktivitäten geprägt, dazu gehören Deichan-

lagen entlang der Maade sowie angrenzende Gewerbe- und Industrieanlagen. 
 
- Personen: 
 In direkter Umgebung befindet sich keine Wohnbebauung. 
 
Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
 

2. Etwaige grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen: 
 
 Die Standorte sind davon nicht betroffen. 
 
3. Schwere und Komplexität der Auswirkungen: 
 

Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauphasen sind mit keinen erheblichen Auswir-
kungen zu rechnen. Durch den Betrieb sind keine Auswirkungen zu erwarten. 
 

4. Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen: 
 

 Die Wahrscheinlichkeit der Auswirkungen durch die Bauarbeiten ist hoch. Die Aus-
wirkungen sind jedoch auf Grund der kurzen Zeitdauer der Bauarbeiten als nicht 
erheblich einzustufen. Durch den anschließenden Betrieb der Ölfernleitung ist mit 
keinen Auswirkungen zu rechnen. 

 
5. Voraussichtliche Zeitpunkt des Eintretens sowie der Dauer, Häufigkeit und Um-

kehrbarkeit der Auswirkungen: 
 
  Die Sanierungsmaßnahmen sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden. Bei der 

Dauer der Bauarbeiten wird ein Zeitraum von ca. 5 Monaten angenommen. 
 Die in Anspruch genommenen Flächen werden nach den Arbeiten wieder rekulti-

viert. 
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6. Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender 

oder zugelassener Vorhaben: 
 
 Es bestehen keine kumulierenden Wirkungen zu anderen bestehenden oder zuge-

lassenen Vorhaben. Zwischen den beiden Standorten kommt es aufgrund der Ent-
fernung von ca. 24 km zu keinen kumulierenden Auswirkungen. 

 
7. Möglichkeiten, die Auswirkungen wirksam zu vermindern: 

 
Allgemein: 
 
- Schichtenweise Lagerung und Wiedereinbau des Bodens. 

- Die beanspruchenden Flächen werden so gering wie möglich gehalten. Dazu 

wird versucht die Zufahrten auf bestehenden, befestigten Straßen und Wegen 

zu planen. 

- Die in Anspruch genommenen Flächen werden nach Fertigstellung des Vorha-

bens wieder rekultiviert. 

- Der Einbau des Bodens erfolgt bei trockener Witterung. 

Standort Wilhelmshaven: 
 
- Bei starker Trübung des einzuleitenden Wassers in die Maade wird ggf. Absetz-

becken vorgeschaltet. 

- Der Uferbereich des Heppenser Grodenschloots wird nach Beendigung der Bau-

tätigkeiten schnellstmöglich wieder befestigt werden. 

- Aufgrund der dämmerungs- und nachtaktiven Fledermäuse finden keine Arbei-

ten in den Abend- und Nachtstunden statt. 

 
Ergebnis der UV-Vorprüfung: 
 
Die Einschätzung des beratenden Ingenieurbüros, dass die Auswirkungen des Vorhabens 
unter Berücksichtigung der im Antrag genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen auf die Umwelt nicht erheblich sind, ist nachvollziehbar. Aufgrund der räumlichen 
Entfernung zwischen den Standorten ist keine kumulierende Wirkung zu erwarten. Die 
Beeinträchtigungen während der Bauphase sind zeitlich begrenzt und stellen keine er-
heblichen negativen Auswirkungen dar. 
Weitere Beeinträchtigungen sind nicht zu erkennen. 
Insgesamt ergibt sich daher aus der Sicht des LBEG keine Notwendigkeit, eine UVP 
durchzuführen. 
 
 
 Clausthal-Zellerfeld, den 21.06.2018 
 
 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
 
 Im Auftrage 
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